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Praxishilfen 

 

Praxishilfen unterstützen mit Hilfe von Abbildungen 

und Erläuterungen die Umsetzung Ihrer konzeptio-

nellen, organisatorischen und pädagogischen Auf-

gaben an Schulen mit Ganztagsangeboten. Die ent-

haltenen Hinweise stammen aus langjährigen Bera-

tungen des SMK und des LaSuB sowie aus wissen-

schaftlichen Begleitungen von sächsischen Schu-

len mit Ganztagsangeboten durch die TU Dresden.  
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Einleitung - Praxishilfe Ganztagskonzeption 

 

Die Ganztagskonzeption ist als Arbeitsgrundlage seit Beginn der Förderung von Schulen mit Ganztagsan-

geboten (GTA) in Sachsen (2005) von den Schulen verbindlich anzufertigen und regelmäßig fortzuschrei-

ben. Vorgaben zur Erstellung orientieren sich an Maßstäben der Sächsischen Ganztagsangebotsverord-

nung (SächsGTAVO) unter Berücksichtigung der Möglichkeiten eigenverantwortlicher Ausgestaltung. Mit 

dem Qualitätsrahmen GTA wurden Inhalte einer Ganztagskonzeption und Strukturvorgaben veröffentlicht. 

Eine Ganztagskonzeption soll demnach Rahmenbedingungen, Grundsätze und Maßnahmen beinhalten, 

die Verbindlichkeiten in der pädagogischen Arbeit der Schulen mit GTA schaffen.  

 

 

 
Aufbau und Funktion der Praxishilfe 
Diese Praxishilfe folgt inhaltlich den Vorgaben des 

sächsischen Qualitätsrahmens GTA zur Ganztags-

konzeption. Die enthaltenen Abbildungen/Folien 

werden im Rahmen von Fortbildungen und Informa-

tionsveranstaltungen des Landesamtes für Schule 

und Bildung (LaSuB) und ihrer Servicestelle Ganz-

tag eingesetzt. Die Praxishilfe ist so strukturiert, 

dass linksbündig die Folien/Abbildungen dargestellt 

sind und daneben die Inhalte erläutert und beschrie-

ben werden. Anliegen dieser Praxishilfe ist es, zur 

sukzessiven Erstellung und/oder Überprüfung der 

eigenen Ganztagskonzeption anzuleiten und die 

Struktur wie auch die geforderten Inhalte nachzu-

vollziehen.   

 

 

 

 

 

 
Grundlagen und Lesehilfe 

Zum besseren Verständnis der Praxishilfe dienen 

auf den Abbildungen/Folien grafische Hervorhebun-

gen, Markierungen und Verlinkungen. Mit roter 

Schrift hervorgehoben sind häufige Missverständ-

nisse beim Anfertigen der Konzeption. Blau markiert 

sind Schulbeispiele und/oder konstruierte Beispiele 

aus der Arbeit und Begleitung von Schulen. Blaue 

Rahmen verweisen auf Hinweise und Anmerkun-

gen. Auflistungen mit Häkchen geben Hilfestellun-

gen und Inhalte zur Erarbeitung der jeweiligen Ab-

schnitte und Aspekte.   
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Aufbau einer Ganztagskonzeption 

Die Ganztagskonzeption bildet die Grundlage und 

das Entwicklungsprogramm der GTA an der Schule. 

Sie setzt sich aus drei Hauptteilen zusammen, die 

in unterschiedlichen Zeitabständen zu aktualisieren 

sind. Die Aktualisierungszeiträume ergeben sich 

aus möglichen Veränderungen der Rahmenbedin-

gungen, des Schulentwicklungsprozesses sowie 

der Anpassung der Angebote. Bei grundlegenden 

Änderungen außerhalb der Aktualisierungsvorga-

ben sind entsprechende Zeiträume anzupassen.  

 

In Teil A fließen die Beschreibung der Ausgangssi-

tuation und des Sozialraumes ein, sind Bezüge zum 

Schulprogramm anzuführen und das Spezifische 

der eigenen GTA zu verdeutlichen. Der Teil B bildet 

den Arbeitsplan für zwei Schuljahre ab. Im Teil C ist 

der jeweils schuljahresaktuelle Angebotsplan und 

die Projektbeschreibung beizufügen. 

 

Umfang der Ganztagskonzeption 

Der empfohlene Umfang der Teile A und B insge-

samt kann mit drei bis fünf Seiten angegeben wer-

den. Angaben zum Umfang des Teils C können 

nicht gemacht werden, da der Angebotsplan und die 

Projektbeschreibung in Abhängigkeit von der Orga-

nisationsform und der Schulgröße sowie der ge-

wählten Darstellungsart variieren kann.  
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A – I. Ausgangsbedingungen  

Im ersten Abschnitt des Teils A sind die spezifi-

schen Rahmen- und Ausgangsbedingungen der 

Schule anzuführen. Diese begründen in der Regel 

bereits eine spezifische GTA-Gestaltung. Die hier 

aufgelisteten Bedingungsfaktoren markieren dafür 

wichtige Einflussgrößen. Die Ergebnisse der Bedin-

gungsanalyse werden zusammengestellt und ver-

deutlichen dabei begrenzende und ermöglichende 

Faktoren. Der Inhalt dieses ersten Abschnittes 

sollte dabei auf die Ausrichtung der GTA verweisen. 

Wenn beispielsweise Zeitfenster durch den Schü-

lerverkehr im ländlichen Raum begrenzt sind, sind 

Möglichkeiten einer Verlängerung des Schultages 

oft nicht realisierbar. Auch die Verfügbarkeit von Ko-

operationspartnern ist je nach Standort der Schule 

unterschiedlich. Sich solche Bedingungen vor Au-

gen zu führen und aller fünf Jahre deren Gültigkeit 

und auch Veränderbarkeit zu überprüfen, ist ent-

scheidend, um passgenaue Maßnahmen und Ange-

bote zu organisieren. 

 

 

 

A – II. Bezug zum Schulprogramm 

Im zweiten Abschnitt des Teils A ist die Anbindung 

der Ganztagskonzeption an das Schulprogramm zu 

klären. Zur Verknüpfung der Ganztagskonzeption 

und des Schulprogrammes gibt es grundsätzlich 

zwei Möglichkeiten, die in den dargestellten Bei-

spielen untersetzt sind: Zum einen können die GTA 

im Dienste bestimmter Ziele/Schwerpunkte des 

Schulprogrammes stehen und zum anderen können 

GTA erweiterte Möglichkeiten bieten, unterschiedli-

che Schulprogrammschwerpunkte intensiver zu 

verfolgen. Eine Wiederholung des Schulprogram-

mes und der Schulprogrammziele sowie eine Be-

gründung dieser ist hier nicht erforderlich.  

 

 

A – III. GTA-Profil - Gliederung 

Der dritte Abschnitt des Teils A beinhaltet mehrere 

Aspekte, die dazu dienen, die Spezifik der schulei-

genen GTA herauszuarbeiten. Neben der Sicher-

stellung organisatorischer Rahmenbedingungen, 

der Festlegung von Teilnahmemodalitäten und der 

Tagesstruktur/Rhythmisierung sollen in diesem Ab-

schnitt Angaben dazu gemacht werden, welche 

Ausrichtung die Ganztagskonzeption der Schule 

hat. Aufgrund der Bedeutung des Hortes bei der 

Gestaltung von GTA gilt für Grundschulen, dass 

entsprechende Regelungen zur Zusammenarbeit 

ebenfalls in diesen Abschnitt einzufügen sind.     



 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) Rahmenbedingungen lt. SächsGTAVO 

Mit der Zusicherung der organisatorischen Rah-

menbedingungen gemäß SächsGTAVO § 2 wird 

bestätigt, dass die Mindestvoraussetzungen für die 

Förderung von GTA an der Schule erfüllt werden. In 

einem ersten Schritt erfolgen Aussagen zur Anzahl 

der Tage und zu den konkreten Wochentagen mit 

GTA. Die Anzahl soll gemäß den Anforderungen 

zwischen drei und fünf Tagen variieren, wobei es 

egal ist, ob es sich um drei direkt aufeinanderfol-

gende Tage handelt. Mit der Angabe der täglichen 

Öffnungs- und Schließzeiten (bei Grundschulen 

auch Aussagen zum Hort) kann aufgezeigt werden, 

dass die geforderten mindestens sieben Zeitstun-

den eingehalten werden. Bei einer Schule mit GTA 

fließen die Unterrichtsstunden, Pausenzeiten und 

Angebotszeiten mit in die Berechnung der Zeitstun-

den ein. Des Weiteren ist täglich ein Mittagessen 

bereitzustellen. Abschließend ist zu formulieren, 

dass die GTA in Kooperation mit der Schulleitung 

sowie unter deren Aufsicht und Verantwortung or-

ganisiert werden und ein konzeptioneller Zusam-

menhang zum Unterricht besteht. Der Nachweis 

dieser organisatorischen Rahmenbedingungen 

kann dabei in Stichpunkten erfolgen.  

 

b) Organisationsform und Teilnahme 

Die Organisationsform (offen, teilweise gebunden, 

voll gebunden) bildet meist nur verkürzt die tatsäch-

lichen Regelungen ab, weshalb in diesem Abschnitt 

eine Untersetzung gemäß der Auflistung in der Ab-

bildung gefordert wird. Zunächst wird angegeben, 

ob alle Schülerinnen und Schüler, nur einige Klas-

senstufen oder gar nur einzelne Klassen die Mög-

lichkeit haben, an GTA teilzunehmen. In einem 

zweiten Schritt ist nach der Teilnahmeverbindlich-

keit zu differenzieren: Müssen die benannten Schü-

lerinnen und Schüler bspw. an allen Tagen mit GTA 

oder nur an einigen Tagen teilnehmen? Oder sind 

von den Schülerinnen und Schülern sowohl einige 

Angebote verbindlich als auch weitere optional 

wählbar? Oder basiert die Teilnahme auf einer 

grundsätzlich freiwilligen Entscheidung mit Anmel-

dung? Im Falle einer freiwilligen Anmeldung ist zu 

ergänzen, für welchen Zeitraum die GTA zu besu-

chen sind. Als letzte Option kann es aber auch An-

gebote (z.B. Pausenangebote o.Ä.) geben, die ohne 

Anmeldung und Verpflichtung von allen oder erneut 

von einigen Schülerinnen und Schülern nach Bedarf 

und Interesse besucht werden können. Die im 

blauen Kasten formulierten Schulbeispiele erfüllen 

mit ihrem Umfang umfassend die Anforderungen 

dieses Abschnittes.    
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c) Tagesstruktur/Rhythmisierung 

Empfohlen wird eine tabellarische Darstellung eines 

typischen Schultages mit GTA. Die darin enthalte-

nen Zeitfenster für Unterricht, Pausen und GTA zei-

gen eine Übersicht des Verhältnisses von Phasen 

der Anspannung und Entspannung und geben da-

mit Hinweise zur schuleigenen Umsetzung von äu-

ßerer Rhythmisierung. Im Beispiel 1 ist eine verti-

kale Anordnung der Zeiträume gewählt.  

 

 

 

 

 

 

Alternativ lässt sich die Tagesstruktur auch horizon-

tal wie im Beispiel 2 darstellen. Vor allem Über-

schneidungen (auch mit anderen Institutionen) sind 

dadurch gut abbildbar. Sollten sich die Zeitstruktu-

ren von Klassenstufen oder Klassen sehr deutlich 

voneinander unterscheiden, sind zusätzliche Tabel-

len, Ergänzungen oder Hinweise anzufügen.  

 
 

d) Schwerpunkte und GTA-Spezifik 

Die eigenverantwortliche Umsetzung der Ganztags-

konzeption erfordert ein schuleigenes Bewusstsein 

dafür, welche inhaltlichen und pädagogischen 

Schwerpunkte die GTA an der Schule kennzeich-

nen. Die Angabe der Spezifik unterstützt außerdem 

die Kommunikation und Transparenz der Ganztags-

konzeption gegenüber Externen, Schülerinnen und 

Schülern, Eltern sowie der Schulaufsicht. Zu beach-

ten ist, dass sowohl eine auf wenige Angebots- und 

Zielbereiche gerichtete GTA-Umsetzung als auch 

eine breit gefächerte Ausrichtung vor dem Hinter-

grund der Ausgangssituation/Sozialraumanalyse 

(Teil A I) ihre Berechtigung haben kann. Dieser Ab-

schnitt steht damit auch für die Ausrichtung der 

langfristigen Ziele. Die Beantwortung der in der Ab-

bildung aufgelisteten Fragestellungen soll bei der 

Formulierung und Kurzbeschreibung der Schwer-

punkte bzw. der GTA-Spezifik helfen. Eine Begrün-

dung, weshalb bestimmte GTA-Schwerpunkte ge-

wählt werden, ist an dieser Stelle nicht erforderlich.  
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e) Grundschule und Hort  

Die Angaben zu Regelungen mit dem Hort/den Hor-

ten sind für Grundschulen aufgrund der Bedeutung 

dieses/dieser Kooperationspartner/s für Schulen 

mit GTA erforderlich und eine Voraussetzung für die 

Bewilligung von Fördermitteln. In diesem Abschnitt 

sind organisationsbezogene Schwerpunkte aus der 

Kooperationsvereinbarung mit dem Hort/den Hor-

ten in Bezug auf GTA anzuführen. Dies betrifft vor 

allem Regelungen zu Absprachen und zur Benen-

nung verantwortlicher Personen im Hort/in den Hor-

ten. Abschließend reicht es aus, auf entsprechende 

beiliegende Kooperationsvereinbarungen zu ver-

weisen.      
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Der Teil B gliedert sich in zwei Abschnitte, die nach 

dem Teil A als konkrete Arbeitsbasis für den Zeit-

raum von zwei Schuljahren zu verstehen sind. Mit 

der Ausformulierung der Vorgaben in dieser Praxis-

hilfe werden konkrete Schritte skizziert, mithilfe de-

rer sich der eigenverantwortliche Schulentwick-

lungsprozess strukturieren, vereinbaren und kom-

munizieren lässt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – I. Festlegung von Entwicklungsbereichen 

Im ersten Abschnitt des Teils B sind mindestens 

zwei GTA-Entwicklungsbereiche festzulegen. Die 

vorgegebenen Entwicklungsbereiche entsprechen 

den Qualitätsmerkmalen GTA an sächsischen 

Schulen und dienen dazu, sich hinsichtlich der Qua-

litätsentwicklung zu positionieren. Diese Ausrich-

tung entspricht in der Regel nicht der Umsetzung 

von einzelnen Angeboten. Stattdessen wird an die-

ser Stelle dazu aufgefordert, den Fokus auf die qua-

litative Sicherung und Weiterentwicklung der ausge-

wählten Qualitätsbereiche zu legen. In die Entschei-

dung für die Entwicklungsbereiche können unter-

schiedliche Quellen einfließen. Eine erste Quelle 

können Ergebnisse des digitalen Formulars zum 

Qualitätsrahmen sein. Durch die im digitalen For-

mular verfügbare farbliche Visualisierung werden 

bestimmte Bereiche sichtbar, die qualitative Ent-

wicklungspotenziale aufzeigen. Auch externe oder 

interne Evaluationsbefunde der Schule können in 

die Entscheidung einfließen, wenn bspw. Befunde 

Veränderungsbedarfe nahelegen. Liegen keine 

konkreten Evaluationsergebnisse vor, können als 

dritte Quelle auch Rückmeldungen aus der GTA-

Steuergruppe/von den GTA-Akteuren hinzugezo-

gen werden.  

 

 

Besonders praktikabel ist in diesem Zusammen-

hang die Ergänzung der Tabelle um eine dritte 

Spalte, in welcher kurz zu begründen ist, weshalb 

man sich für ein bestimmtes Qualitätsmerkmal ent-

schieden hat. Damit wird eine erste Ausgangsbasis 

zur Formulierung von Zielen/Erfolgskriterien und 

von Maßnahmen zur Durchführung und zur Quali-

tätssicherung geschaffen.   
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B – II. Ziele/Maßnahmen/Qualitätssicherung 

Der zweite Abschnitt des Teils B soll für Angaben 

zu Zielen, Maßnahmen und zur Qualitätssicherung 

genutzt werden. Hierzu wird im Qualitätsrahmen je 

Qualitätsmerkmal eine tabellarische Darstellung 

empfohlen, die Angaben des ersten Abschnittes 

aufgreift und konkretisiert. Diese Tabellen entspre-

chen den Arbeitsplänen, die fortzuschreiben und re-

gelmäßig zu prüfen sind.  

 

In der ersten Spalte werden „SMARTe“ Ziele und 

Zielzustände festgelegt. Eingetragen wird, was ent-

wickelt, verändert, korrigiert oder herausgefunden 

werden soll. Dabei ist auf eine konkrete Formulie-

rung zu achten.  

Dadurch werden die Ziele bereits zu Beginn für eine 

spätere Evaluation überprüfbar. Maßnahmen, d.h. 

Angaben dazu, wie, wodurch und womit die Ziele 

erreicht werden sollen, sind in die zweite Spalte auf-

zunehmen. Diese Maßnahmen sollten mit den Ver-

antwortlichen terminiert und Ansprechpartner dafür 

benannt werden. In die letzte Spalte sind Maßnah-

men der Qualitätssicherung und Evaluation aufzu-

nehmen. Neben der Angabe verantwortlicher Per-

sonen sollten Angaben zur Art und Weise der Eva-

luationen (Evaluationsmethoden) gemacht werden.   

Die Evaluationsergebnisse stellen weiterführend 

die Basis für die Formulierung neuer Ziele dar und 

ermöglichen somit die Aktualisierung und Fort-

schreibung der Tabelle. 
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B – II. Beispiele 

Zwei Beispiele zur Gestaltung der geforderten Ta-

belle befinden sich in den Abbildungen. Im ersten 

Beispiel wird der GTA-Entwicklungsbereich „Indivi-

duelle Förderung“ exemplarisch untersetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das zweite Beispiel verdeutlicht einen entsprechen-

den Arbeitsplan für das Qualitätsmerkmal „Quali-

tätssicherung und -entwicklung“. Dieses ist in die 

Praxishilfe aufgenommen worden, da sich zu die-

sem Qualitätsmerkmal in der Praxis oftmals Ver-

ständnisschwierigkeiten in der Untersetzung zei-

gen. Die Formulierung von Evaluationsmaßnahmen 

bezieht sich im Beispiel auf Methoden der Evalua-

tion und dazugehörige Maßnahmen. In diesem Zu-

sammenhang sollte überprüft werden, wie zufrie-

denstellend und aussagekräftig die interne Evalua-

tion und die entsprechenden Maßnahmen sind.  
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Der abschließende Teil C dient der Angebotsdar-

stellung. Er beinhaltet eine Übersicht der Angebote 

und Projekte des aktuellen Schuljahres für die 

Schülerinnen und Schüler.  

 

C – Angebotsplan/Angebotsbeschreibung 

Die Gestaltung dieses Planes kann unterschiedlich 

erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass zumindest der 

Titel des jeweiligen GTA, der/die Name/n der durch-

führenden Person/en, Veranstaltungszeit/en und -

ort/e sowie betreffende Klassen, an die sich das 

GTA richtet, angegeben werden sollten. Diesen An-

gebotsplan können Sie auch zu weiteren Zwecken 

nutzen (Darstellung der GTA auf der Schulhome-

page, in Elternbriefen, als Information für Schülerin-

nen und Schüler o.Ä.). In den Angeboten sollten 

sich die Angaben zu ihrer GTA-Spezifik widerspie-

geln und erkennbar sein.   

 

 

  

 

C – Angebotsplan/Projektbeschreibung 

Die Gestaltung dieses Planes ist für Projekte zu nut-

zen. Dem Projekt wird ein Name gegeben und die 

Projektleitung ist zu benennen. Jedes einzelne Pro-

jekt wird in allen seinen vier Projektphasen für einen 

gleichbleibenden Teilnehmerkreis (Spalte 4) durch-

geführt. 

In der 3. Spalte müssen die vier Projektphasen er-

kennbar sein, denen in Spalte fünf die Projektter-

mine entsprechend zugeordnet werden. 

Eine notwendige inhaltliche Kurzbeschreibung der 

Projektphasen ist in den GTA-Unterlagen aufzube-

wahren.

 

 

 


